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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

In der Wintersession 2019 behandelte der Ständerat als Erstrat den Voranschlag 2020.
Hannes Germann (svp, SH) stellte die Vorlage im Namen der Kommission vor. Er
bezeichnete die Budgetsituation als positiv, zumal trotz STAF und allgemein starkem
Ausgabenwachstum dank der Dynamik bei der direkten Bundessteuer und den
Verrechnungssteuern ein Überschuss erwartet werde. Er verwies auf die Nachmeldung
des Bundesrates vom 27. September 2019, in der dieser eine Nachzahlung von
Genossenschaftsbeiträgen an die Nationale Genossenschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfälle in der Höhe von CHF 158 Mio. beantragt hatte. Nach einem
Überblick stellte er die Mehrheitsanträge der FK-SR kurz vor, die gegenüber der
Bundesratsvorlage Mehrausgaben von CHF 122.3 Mio. mit sich bringen würden. In der
Folge diskutierte der Ständerat ausschliesslich über diese Kommissionsanträge. 
Die Erhöhung der Unterstützung von Organisationen im Bereich der ausserschulischen
Kinder- und Jugendförderung um CHF 4 Mio. auf CHF 14 Mio. lehnte Bundesrat Maurer
als Bagatellsubvention ab; die Gewährung solcher sei aber nicht Aufgabe des Bundes,
erklärte er. Peter Hegglin (cvp, ZG) betonte hingegen, dass sich der Bund seit
Inkrafttreten des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes im Jahr 2013 jährlich mit CHF
10 Mio. an diesen Organisationen beteilige. Da sich die Zahl der Anspruchsgruppen
seither stetig vergrössert habe, die Beträge des Bundes jedoch gleich geblieben seien,
seien die Beiträge an die einzelnen Organisationen um fast 40 Prozent gesunken. Mit 27
zu 13 Stimmen folgte die kleine Kammer der Kommission in diesem Punkt. 
Diskussionen gab es ansonsten nur noch bezüglich der Bildungsausgaben. Hier
beabsichtigte die Kommissionsmehrheit eine Erhöhung des Finanzierungsbeitrags an
die ETH (+CHF 30 Mio.), der Beiträge für die berufliche Bildung (+CHF 15 Mio.), der
Grundbeiträge an die Universitäten (+CHF 20 Mio.) und die Fachhochschulen (+CHF 15
Mio.), der Ausbildungsbeiträge (+CHF 764'100), der Finanzhilfen für WeBiG (+CHF
200'300), der Beiträge für die Institutionen der Forschungsförderung (+CHF 15 Mio.)
sowie der Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (+CHF 3.1 Mio.). Damit
nehme man wie bereits im Voranschlag 2019 Bezug auf die BFI-Botschaft 2017-2020,
wobei die darin beschlossenen Ausgaben später um 3 Prozent reduziert worden waren,
um die Kostenbremse einhalten zu können, erklärte Erich Ettlin (cvp, OW) für die
Kommission. Da es die Finanzlage des Jahres 2020 erlaube, wolle man hier zu den
ursprünglichen Beträgen zurückkehren, nicht aber in den Finanzplanjahren, dort müsse
man dies in den jeweiligen Voranschlägen neu diskutieren. Eine Minderheit Hefti (fdp,
GL) beantragte, dem Bundesrat zu folgen und auf die Erhöhungen zu verzichten. Der
Bund schenke dem Bildungsbereich – richtigerweise – bereits genügend
Aufmerksamkeit, die entsprechenden Ausgaben würden von CHF 7.7 Mrd. (2018) auf
voraussichtlich CHF 8.6 Mrd. (2023) ansteigen, argumentierte Hefti. Weitere,
«giesskannenartige» Erhöhungen sollten nicht zum Gewohnheitsrecht werden. Auch
Finanzminister Maurer lehnte die Erhöhung ab. Man habe damals die nicht eingetretene
Teuerung überall herausgerechnet, wie es das Parlament später im Rahmen der Motion
Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) bestätigt habe, einzig den Bildungsbereich nehme das
Parlament immer wieder von dieser Änderung aus. Dennoch sprach sich der Ständerat
deutlich für die verschiedenen Erhöhungen aus. 
Den übrigen Anträgen der Kommission folgte der Rat ohne grössere Diskussionen: Für
die finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten bezüglich der Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen beantragte die Kommission eine Budgeterhöhung
von CHF 150'000 auf CHF 2 Mio. sowie eine Fortsetzung in den Finanzplanjahren. Da im
Parlament noch verschiedene Vorstösse für eine Fristverlängerung zur
Gesuchseinreichung für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen hängig
seien und der Bundesrat Empfehlungen einer unabhängigen Expertenkommission
«Administrative Versorgung» prüfe, solle dieser Betrag als Spielraum für solche Projekte
geschaffen werden, erklärte Christian Levrat (sp, FR) für die Kommission. Mit 27 zu 13
Stimmen sprach sich der Ständerat für diese Erhöhung aus. Im Sportbereich erhöhte er
einstimmig die Kredite für Sportverbände und andere Organisationen (+CHF 10 Mio.),
für nationale Sportanlagen (+CHF 5 Mio.) und für Wertberichtigungen im
Transferbereich (+CHF 5 Mio.) in Voranschlag und Finanzplan, um den «Zeitraum bis
zum frühestens für 2022 vorgesehenen Inkrafttreten des nächsten Nationalen
Sportanlagenkonzepts zu überbrücken», wie Hannes Germann zuvor für die Kommission
erklärt hatte. Den Kredit für Schweiz Tourismus erhöhte der Rat zur Umsetzung des vom
Parlament gefassten Beschlusses zur Wirtschaftsförderung um CHF 2.375 Mio.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Einstimmig nahm der Ständerat in der Folge den Bundesbeschluss Ia über den
Voranschlag für das Jahr 2020 an. 
Einen Änderungsantrag stellte die Kommission noch für den Bundesbeschluss Ib über
die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020: Hier beabsichtigte sie, die
Aufstockung bei den Institutionen der Forschungsförderung dem Schweizerischen
Nationalfonds zukommen zu lassen, während die Minderheit Hefti diese Vorschrift
genauso ablehnte wie die Erhöhung selbst. Einstimmig nahm der Ständerat die
Änderung an. Der Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2021-2023
bedarf keiner Gesamtabstimmung, hingegen stimmte der Ständerat dem
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr
2020 sowie dem Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen-
und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2020 einstimmig zu. 1

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Im Zuge der Debatte um die Finanzierung des Programmes Jugend und Sport wurde im
Frühjahr 2015 eine Reihe von Vorstössen lanciert; mit etwas zeitlichem Abstand auch
eine Kommissionsmotion der WBK des Ständerates, mit der sie die finanzielle
Kontinuität für Veranstalter und Kantone sichern wollte. Der Bundesrat sollte
beauftragt werden, eine Erhöhung der jährlichen Beiträge für J+S vorzusehen, mit dem
Ziel, die finanzielle Kontinuität für Veranstalter und Kantone sicherzustellen.
Zurückzuführen war der Antrag auf eine angekündigte Kürzung der Subventionen
seitens des Bundes und der damit einhergehenden Planungsunsicherheit diverser
Akteure im Jugendsportbereich. Zudem hätten aus dem SpoFöG abgeleitete
Massnahmen, wie etwa neue Finanzierungsmechanismen zur optimalen Ausnützung der
Jahreskredite, ebenfalls zu Planungsunsicherheit geführt, so die Kommission in ihrer
Begründung. 

Die vom Bundesrat zur Ablehnung beantragte Motion wurde gemeinsam mit zwei
anderen Vorstössen zum Jugendsport, einem Postulat Graber (cvp, LU) und einer
Motion Föhn (svp, SZ), behandelt. Kommissionssprecher Germann (svp, SH) verwies zu
Beginn seiner Erörterungen auf eine gleichlautende Motion der WBK-NR (Mo. 15.3383),
die in Absprache mit der Schwesterkommission auch in der kleinen Kammer eingereicht
werden sollte. Das koordinierte Vorgehen trage der Dringlichkeit der Sache Rechnung,
so Germann, denn die finanzielle Unterstützung von J+S sei wichtig. Mit den
Kommissionsmotionen solle der Bundesrat also beauftragt werden, die Mittel zu
erhöhen. Es gehe ferner auch darum, „die gesellschaftliche Bedeutung der Vereine [...]
zu würdigen", so Germann. Die grosse, in den meisten Fällen ehrenamtlich erbrachte
Jugendarbeit in den Sportclubs trage auch zum sozialen Zusammenhalt des Landes bei.
Mit 7 zu 2 Stimmen beantragte die Kommission dem Ständerat, ihre Motion
anzunehmen (2 Enthaltungen). Mit der Erinnerung an die bereits geäusserte Absicht der
Finanzkommission, den J+S-Betrag für 2015 um CHF 5 Mio. auf CHF 17 Mio. erhöhen zu
wollen – FK-Präsident Altherr (fdp, AR) bestätigte diese Stossrichtung während der
Debatte –, legte Ständerat Schwaller (cvp, FR) den Grundstein für das weitere Vorgehen:
Er verdeutlichte, dass auch für die Folgejahre 2016 und 2017 Planungssicherheit
geschaffen werden müsse, indem im Rahmen kommender Budgetdebatten besonderes
Augenmerk auf die Subventionierung von J+S gelegt werde. Dahingehend sei die Motion
Föhn abzulehnen, weil sie nur das Jahr 2015 betreffe. 
Die vorliegende Kommissionsmotion wurde in der Folge mit 43 Stimmen einstimmig
gutgeheissen (eine Enthaltung). Peter Föhn zog daraufhin seinen Vorstoss zurück, weil
er mit der Annahme der Kommissionsmotion obsolet geworden war. Der identische
Vorstoss der WBK-NR wurde im Nationalrat zwei Wochen später ebenfalls angenommen
(171:3 Stimmen), weswegen beide als überwiesen galten. 2

MOTION
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) AB SR, 2019, S. 1021 ff.; NZZ, 3.12.19; TA, 4.12.19
2) AB NR, 2015, S. 1249; AB SR, 2015, S. 318 ff.; Medienmitteilung BASPO vom 1.6.15; Medienmitteilung BASPO vom 18.6.15
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